
Verhalten im Mitteilungsfall 
 
Wenn ein Kind bzw. ein Jugendlicher berichtet, von sexualisierter Gewalt betroffen 
zu sein, so ist dem in jedem Falle nachzugehen. Wichtig ist, zuzuhören und das 
Vertrauen nicht zu enttäuschen. Man muss nicht gleich eine Lösung parat haben 
bzw. in blinden Aktivismus ausbrechen. 
 

 Wichtig ist, Ruhe zu bewahren und geduldig zuzuhören und behutsam 
nachzufragen. Der/die Betroffene soll wissen, dass er/sie an dem Geschehen 
keine (Mit-)Schuld hat und dass es gut ist, sich mitzuteilen. 

 Das Kind bzw. der Jugendliche soll wissen, dass es/er jederzeit 
wiederkommen kann. 

 Bitte keine Wertungen vornehmen – weder: Ist doch alles nicht so schlimm, 
noch: Das ist ja ein Skandal! 

 Das Gespräch muss vertraulich behandelt werden. Die ersten Informierten 
sind die Vorgesetzten bzw. die Fachleute in den Beratungsstellen. 

 Die Entscheidung, wie mit der Information umzugehen ist, ist in jedem Falle 
mit dem/der Betroffenen gemeinsam zu fällen. 

 Alle Gespräche sind zu protokollieren (Siehe Formular) 

 Auf keinen Fall sollten gegen den Willen des/der Betroffenen die Eltern, 
der/die mutmaßliche Täter/in oder umgehend die Polizei bzw. eine Behörde 
eingeschaltet bzw. informiert werden. 

 Besonders tabu ist ein gemeinsames Gespräch mit Betroffenen und 
mutmaßlichen Tätern. 

 Der/Die Vorgesetzte ist zu informieren. 
 
 
Verhalten im Verdachtsfall 
 
Dies gilt für die Situationen, in denen es einen Verdacht auf sexualisierte Gewalt 
gegenüber Kindern und Jugendlichen gibt. 
 

 Wie immer gilt: Ruhe bewahren und nicht voreilig handeln. 

 Genau überlegen, welches die Anhaltspunkte für diese Vermutung sind. Es ist 
gut, diese Punkte aufzulisten. 

 Ein Gespräch mit einer (nicht involvierten) vertrauenswürdigen Person kann 
sehr hilfreich für die eigene Urteilsbildung sein. 

 Wichtig ist der Kontakt zu einer Fachberatungsstelle, die die gesammelten 
Eindrücke und Beobachtungen fachlich bewerten und einen Rat erteilen kann. 

 Dem/der Betroffenen kann ein Gespräch angeboten werden, allerdings darf 
dieses Angebot auch abgelehnt werden können ohne Angst vor 
Konsequenzen (auch wenn diese sehr subtil sind!). 

 Grundlage jeden Handelns ist das Erkennen und Akzeptieren der eigenen 
Möglichkeiten und Grenzen. 

 Der/Die Vorgesetzte ist zu informieren. 
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